
— Zuerkennung (i) von Schadensersatz einschließlich Verzugs-
zinsen als Ausgleich für die Beeinträchtigung der Laufbahn
der Klägerin und (ii) von weiterem Schadensersatz in Form
einer rechtmäßigen und regulären Vergütung insbesondere
unter Anwendung der Übergangsregelung des Artikels 21
des Anhangs XIII des Statuts in seiner seit dem 1. Mai 2004
geltenden Fassung oder, hilfsweise, Herabsetzung der Bei-
träge zur Versorgungsregelung nach dem Grundsatz des
gleichen Entgelts. Diese Ansprüche sind später ordnungsge-
mäß zu bewerten und werden jetzt vorläufig und nach billi-
gem Ermessen mit mindestens 5 000 EUR jährlich bewer-
tet;

— dem Europäischen Parlament sämtliche Kosten aufzuerle-
gen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Klägerin, die nach dem Inkrafttreten des neuen Beamtensta-
tuts am 1. Mai 2004 zur Beamtin ernannt wurde, allerdings aus
einer Reserveliste, die auf der Grundlage eines vor diesem Zeit-
punkt durchgeführten Auswahlverfahrens erstellt worden war,
wendet sich dagegen, das das Parlament sie bei der Ernennung
gemäß den neuen Bestimmungen in die Besoldungsgruppe A*5
eingestuft hat. Sie macht die gleichen Klagegründe und Argu-
mente wie die Kläger in der Rechtssache T-58/05 (1) geltend.

(1) ABl. L 93 vom 16.4.2005, S. 38.

Klage, eingereicht am 21. September 2005 — Nuova Agri-
cast/Kommission

(Rechtssache T-362/05)

(2005/C 296/69)

Verfahrenssprache: Italienisch

Parteien

Kläger(in/nen): Nuova Agricast s.r.l. (Cerignola, Italien) (Prozess-
bevollmächtigte[r]: Rechtsanwalt Michele Arcangelo Calabrese)

Beklagte(r): Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Anträge der Klagepartei(en)

Die Klägerin beantragt vorbehaltlich aller prozessualen Rechte,
festzustellen, dass die Kommission durch die in der Klageschrift
angeführten rechtswidrigen Verhaltensweisen das Gemein-
schaftsrecht schwer und offensichtlich verletzt und der Klägerin

einen Vermögensschaden zugefügt hat, und die Beklagte daher
zur Zahlung folgender Beträge zu verurteilen:

a) 701 692,77 EUR Schadensersatz, weil die Klägerin nicht die
erste Beihilfequote erhalten hat;

b) 701 692,77 EUR Schadensersatz, weil die Klägerin nicht die
zweite Beihilfequote erhalten hat;

c) 701 692,77 EUR Schadensersatz, weil die Klägerin nicht die
dritte Beihilfequote erhalten hat;

d) Zinsen für diese Beträge mit Wertverlustausgleich;

e) 1 453 387,03 EUR oder einen anderen, höheren oder nied-
rigeren Betrag, der — gegebenenfalls im Einvernehmen mit
der Kommission — in diesem Verfahren als Schadensersatz
festzusetzen ist, weil die Klägerin zum Abschluss des Rech-
nungsjahres am 30. Juni 2002 ein Betriebsergebnis erzielt
hatte, das unter dem lag, das sie erzielt hätte, wenn das
Investitionsprogramm vollständig durchgeführt worden
wäre;

f) Zinsen für den Betrag gemäß dem vorhergehenden
Buchstaben e einschließlich Wertverlustausgleich;

g) Kosten des Verfahrens einschließlich der Kosten für die tech-
nische Beratung der Klägerin.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Klägerin in dieser Rechtssache, die auch Klägerin in den
Rechtssachen T-139/03 (1), T-151/03 (2) und T-98/04 (3) ist,
wirft der Kommission rechtswidrige Verhaltensweisen im Rah-
men der Vorprüfung der staatlichen Beihilfe Nr. N 715/99 vor,
die mit einer Genehmigung ohne irgendwelche Einwände abge-
schlossen worden ist. Durch diese Genehmigung habe die Rege-
lung über staatliche Beihilfen gemäß dem Gesetz Nr. 488/92,
die 1997 schon bis zum 31. Dezember 1999 genehmigt wor-
den war, um weitere sieben Jahren von 2000 bis 2006 verlän-
gert.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das
besondere Verwaltungsverfahren zur Erlangung der Beihilfe
halbjährliche Ausschreibungen der italienischen Regierung vor-
sah, an denen sich die interessierten Unternehmen beteiligen
konnten. Die zur Finanzierung der Ausschreibung bestimmten
wirtschaftlichen Mittel wurden den in eine Rangliste aufgenom-
menen Unternehmen bis zur vollständigen Erschöpfung der
Mittel zugeteilt. Die Klägerin, die an der dritten Ausschreibung
teilgenommen hatte, konnte keine Beihilfe erlangen, da die für
die Unternehmen entsprechend der Rangliste vorgesehenen
Finanzmittel erschöpft waren.

Die italienische Regierung ersuchte die Kommission, als sie ihr
die Beihilfe Nr. N 715/99 zur Prüfung vorlegte, um Zustim-
mung dazu, dass die noch aus der dritten, und der vierten Aus-
schreibung stammenden Anträge bei der ersten Ausschreibung
nach der neuen Regelung noch einmal gestellt werden konnten.
Die Kommission genehmigte den Antrag jedoch nur bezüglich
der vierten Ausschreibung.
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Zur Begründung ihrer Anträge macht die Klägerin geltend:

— Die Kommission habe kein förmliches Prüfverfahren eröff-
net, als sie auf das Ersuchen der italienischen Regierung um
Zustimmung dazu, dass die aus der dritten Ausschreibung
nach der früheren Regelung stammenden Anträge neu
gestellt werden könnten, dies als mit dem gemeinsamen
Markt unvereinbar gehalten habe. Dadurch habe die
Beklagte gegen Artikel 88 Absatz 2 des Vertrages und den
Grundsatz des Schutzes der Verteidigungsrechte verstoßen;

— Verstoß gegen den Grundsatz der Rechtssicherheit und Ver-
letzung bestehender Rechtsverhältnisse;

— Beurteilungsfehler.

Die Kommission habe durch die erneute Prüfung, ob das Ersu-
chen um Zustimmung dazu, dass die Unternehmen der dritten
Ausschreibung ihre Anträge hätten neu stellen können, mit
dem gemeinsamen Markt vereinbar sei, und durch die Entschei-
dung über dessen Unvereinbarkeit, ohne dass den Beteiligten
die geringste Möglichkeit zu einer Stellungnahme dazu einge-
räumt worden sei, ihre Entscheidung über die Genehmigung
der Regelung von 1997 geändert, die eine Prüfung gemäß Arti-
kel 87 des Vertrages bereits beinhaltet habe.

Außerdem habe die Beklagte in noch bestehende Rechtsverhält-
nisse eingegriffen und diese beseitigt; dadurch die Genehmi-
gungsentscheidung von 1997 tatsächlich widerrufen, ohne
jedoch die Verfahrensgarantien zu berücksichtigen, die die Ver-
ordnung (EG) Nr. 659/99 für die Fälle des Widerrufs einer Bei-
hilfe vorsehe.

(1) Beschluss des Gerichts vom 8. Juni 2005, nicht veröffentlicht.
(2) Beschluss des Gerichts vom 8. Juni 2005, noch nicht in der amt-

lichen Sammlung veröffentlicht.
(3) Beschluss des Gerichts vom 15. Juni 2005, nicht veröffentlicht.

Klage, eingereicht am 21. September 2005 — COFRA/
Kommission

(Rechtssache T-363/05)

(2005/C 296/70)

Verfahrenssprache: Italienisch

Parteien

Kläger(in/nen): COFRA s.r.l. (Barletta, Italien) (Prozessbevoll-
mächtigte[r]: Rechtsanwalt Michele Arcangelo Calabrese)

Beklagte(r): Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Anträge der Klagepartei(en)

Die Klägerin beantragt vorbehaltlich aller prozessualen Rechte,
festzustellen, dass die Kommission durch die in der Klageschrift
angeführten rechtswidrigen Verhaltensweisen das Gemein-
schaftsrecht schwer und offensichtlich verletzt und der Klägerin
einen Vermögensschaden zugefügt hat, und die Beklagte daher
zur Zahlung folgender Beträge als Schadensersatz zu verurtei-
len:

a) 387 700,00 EUR mit Wertverlustausgleich nach den ISTAT-
Indexen vom 26. Juni 2001 bis zur Verkündung des Urteils;

b) 387 700,00 EUR mit Wertverlustausgleich nach den ISTAT-
Indexen vom 26. Juni 2001 bis zur Verkündung des Urteils;

c) 387 700,00 EUR mit Wertverlustausgleich nach den ISTAT-
Indexen vom 26. Juni 2001 bis zur Verkündung des Urteils;

d) Zinsen für diese Beträge mit Wertverlustausgleich;

e) Kosten des Verfahrens einschließlich der Kosten für die tech-
nische Beratung der Klägerin.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Klagegründe und wesentlichen Argumente entsprechen
denen in der Rechtssache T-362/05 (Nuova Agricast/Kommis-
sion).

Klage, eingereicht am 26. September 2005 — Österreich/
Kommission

(Rechtssache T-368/05)

(2005/C 296/71)

Verfahrenssprache: Deutsch

Parteien

Kläger(in/nen): Republik Österreich (Prozessbevollmächtigte[r]:
H. Dossi)

Beklagte(r): Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Anträge der Klagepartei(en)

— die Entscheidung der Kommission K(2005)2685 vom
15.7.2005 über den Ausschluss bestimmter von den Mit-
gliedstaaten zulasten des Europäischen Ausrichtungs- und
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung
Garantie, getätigter Ausgaben von der gemeinschaftlichen
Finanzierung für nichtig zu erklären und

der Kommission die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen;
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